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SACHVERHALT tJND ANTRAGE 

I. Auf die am 29. November 1978 angemeldete europäische Pa-
tentanmeldung Nr. 78 101 471.7, für die die Priorität 

e•iner frUheren Anmeldung vom 02. Dezember 1977 in Anspruch 

genonunen wird, ist mit Wirkung vom 23. Juli 1980 das 

sieben PatentansprUche umfassende europàische Patent 

0 002 248 erteilt worden. 

II. Nachdem die 

Wilh. Frank GznbH, 
D-7022 Leinfelden-Echterdingen 1, 

und die 
GEZE GmbH, 

D-7250 Leonberg, 

gestUtzt aufArtikel 100,a EPU gegen das erteilte Patent 

Einspruch eingelegt batten, hat die Einspruchsabteilurig 

das Patent auf die mUridliche Verhandlung am 19. April 1983 

mit der Begrtindung widerrufen,der Schutzbereich des 

gieichzeitig Uberreichten Patentanspruchs 1 sei erweitert 

worden. Die in Anspruch 1 angegebene Verschlul3vorrichtung 

beruhe im Ubrigen nicht auf einer erfinderischen Leistung. 

Von den Einsprechenden sind in Verlauf des Einspruchs-

verfahrens folgende in Recherchenbericht nicht aufgefUhrte 

Dokumente genannt worden: 

Zeichnungen Nr. 961301 und 961302 der Fa. Eduard Hueck 
LUdenscheid, Metallwalz- und Presswerk, betreffend das 

StulpflUgelfenster Hueck Serie A 70, 
Prospekt ttWicona - Profile Beschläge Zubehör", Seite 111 

samt zugehörigem Beschlageinbauplan für den StulpflUgel 
W 21.2, 
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deutsche Patentschrift 1 250 687, deutsche OffenlegungS-

schrift 1 428 577, 

Unterlagen der deutschen Gebrauchsznuster 1 799 629, 

1 858 874, 1 918 125, 1 957 655, 1 968 019, 6 608 529 und 

7 623 292 sowie 

USA-Patentschrift 2 800 350. 

III. Gegen die am 25. Mai 1983 zur Post gegebene Entscheidung 

hat die Patentinhaberin am 18. Juli 1983 unter gleich-

zeitiger Zahiung der GebUhr Beschwerde eingelegt und diese 

am 22. September 1983 schriftlich begrUndet. 

IV. Thren in der Beschwerdeschrift gesteliten Antrag, die an-

gefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in Urn- 

• fang der gleichzeitig Uberreichten sechs Patentansprtiche 

aufrechtzuerhalten, hat die Patentinhaberin in der miind-

lichen Verhandlung vom 27. September 1984 durch den Antrag 

ersetzt, das Patent mit den gleichzeitig tiberreichten bei-

den PatentansprUchen, den ebenfalls Uberreichten Seiten 

1-8 der Beschreibung, der erteilten Beschreibung ab Spal-

te 4, Zeile 12, bis Ende der Patentschrift mit den hand-

schriftlichen Xnderungen und den Zeichnungen gernäi3 Patent-

schrift aufrechtzuerhalten. 

Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Treibstangen (9', 9'') aufweisende Verschlui3vorrich-

tung an den unterschlagenden FlUgel (3) von zweiflUgeligen 

Fenstern oder TUren ohne Mittelpfosten, bei denen die FlU-

gel (2 und 3) und der feststehende Rabmen (1) aus Metall- 

oder Kunststoff-Hohlprofilen zusainmengesetzt sind, bei 

denen weiterhin mit dem öffnungsseitigen Hoirn (5) des un-

terschlagenden FlUgels (3) ein sogenanntes Stuipprofil (6) 

als Aui3enanschlag für den Uberschlagenden FlUgel (2) ver- 
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bunden ist und bei denen in das Fitigeiprofil des unter-

schiagenden Filigels (3) ein z.B. T- oder schwalbenschwanz-

formig hinterschnittener FUhrungskanal (8) für die Auf-

nahine der verschiebbaren Treibstangen (9', 9'') eingeformt 

ist, deren in einexn am unterschlagenden FlUgel (3) be-

festigten Gehäuse (12, 13) untergebrachtes Betätigungs-

getriebe (11) ein Drehantriebsglied (15) und zwei durch 

dieses gegenläufig bewegbare, aus dem Gehàuse heraus-
ragende, vierseitig gefUhrte Schubglieder (14', 14'') auf-

weist, die mit den Treibstangen (9', 9'' durch in Kupp-

lungslocher eingreiferide Kupplungsglieder verbunden sind, 

undbei der das Stuipprofil (6) das am unterschlagenden 
FlUgel (3) befestigte Betatigungsgetriebe (11) und die 

Treibstangen (9', 9'') als Abdeckung tibergreift und in 

Achsfluchtlage nit der NuS oder den Mitnehmerzapfen (24) 

des Drehantriebsgliedes (15) ein Loch (38) aufweist, durch 

wèlches ein an der Aul3enseite des Stuipprofils (6) ange-

ordneter Bedienungshebel (25) lösbar in die NuS em- oder 
am Mitnebmerzapfen (24) des Drehantriebsgliedes (15) an-

greift und auf der NuS oder den Mitnehmerzapfen (24) des 

Drehantriebsgliedes (15) mit einem eine entsprechende 

Mehrkantausnehxnung (27) aufweisenden Haisteil (26) durch 

eine in eiri koaxiales Gewindeloch (39) des Mitnebmer-
zapfens (24) eingreifende Schraube (41) gehalten ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Gehäuse (12, 13) des Betätigungsgetriebes (11) 
Uber ein mit ihin fest, insbesondere einstUckig, verbun-

denes hinterschnittenes Fui3teil (30) un FUhrungskanal (8) 

des unterschlageriden FlUgels (3) ausrichtbar arretiert 

ist, dasmit Gewindeboizen (32) als Klernmteilen ausge-

stattet ist, die durch Löcher (34) in der Deckplatte (13) 

des Getriebegehàuses (12, 13) gegen den Boden des 

FUhrungskanals (8) verspannt sind, 
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daI3 die aus dem Gehäuse (12, 13) herausragenden Abschnitte 

(17', 17'') der Schubglieder (14', 14'') die Kupplurigs-

glieder bildende Zapfen (17',, 17'') sind, die durch Lang-

löcher (18', 18'') in Gehäuseboden (19) des Betätigungs-

getriebes (11) herausragen, deren einander zugewendete 

Enden jeweils Abstand von den Enden des FuBteils (30) auf-

weisen, 

daB der Bedienungshebel (25) in seinem Haisteil (26) eine 

Druckfeder (42) als elastisches Distanzglied halt, gegen 

deren Kraft der Bedienungshebel (25) durch die Schraube 

(41) auf den Mitnehinerzapfen (24) stufenlos axial ver-

stelibar gehalten ist, 

und daB die Schubglieder (14', 14'') in Gehäuse (12, 13) 

des Betätigungsgetriebes (11) zwischen den Gehausewanden 

und einer auf den Gehäuseboden (19) vorgesehenen Langs-

leiste (28) vierseitig gefUhrt sind". 

Die Patentinhaberin fUhrt in der BeschwerdebegrUndung und 

der uindlichen Verhandlung aus, die Verschlul3vorrichtung 

nach Anspruch 1 beruhe gegenUber den genannten Stand der 

Technik auf einer erfinderischen Leistung. Der Schutzbe-

reich diesesispruchs sei nicht erweitert, und sein Ge-

genstand gehe nicht Uber den Inhalt der Anmeldung in der 

ursprUnglich eingereichten Fassung hinaus. 

V. Die Einsprechenden beantragen, die Beschwerde zurUckzu-

weisen. Sie treten den AusfUhrungen der Patentinhaberin 

entgegen und meinen, der Schutzbereich des Anspruchs 1 sei 

erweitert worden. 

VI. Nach Zwischenberatung der Kamxner teilte der Vorsitzende 

den Beteiligtenxnit, daB die Kamrner beabsichige, das euro-

päische Patent mit den Unterlagen gernäB Antrag der Patent-

inhaberin aufrechtzuerhalten. 

. . . / . . . 
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Die Beteiligtefl erklärten daraufhin, dal3 sie auf die Frist 

gemäl3 Regel 58 (4) EPU verzichteten. 

VII. Von der Patentinhaberin ist am 10. Oktober 1984 eine Rein-

schrift der in der mUndlichen Verhandlung Uberreichten Un-

terlagen eingereicht worden. 

VIII Wegen des Wortlauts der erteilten PatentansprUche und der 

Beschreibung wird auf die europäische Patentschrift 

0 002 248 verwiesen. 

ENTSCHE IDUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Die Prtifung der Anderungen, durch die sich der geltende 

Patentanspruch 1 von dem erteilten Anspruch 1 unter-

scheidet, ergibt folgendes: 

2.1 In dem neuen Patentanspruch 1 sind aui3er den in der er-

teilten Fassung dieses Anspruchs angegebenen Mer)na1en 

Merkmale aufgefUhrt, die Gegenstand der erteilten Anspru-

che 2-4 und 6 waren. Sein Schutzbereich ist daher insoweit 

nicht erweitert worden. 

2.2 Im Oberbegriff des Anspruchs 1 ist als Stand der Technik 

die Verschluf3vorrjchtung. fUr das StulpflUgelfenster Hueck 

- Serie A 70 berUcksichtigt, die in den Zeichnungen Nr. 

961301 und 961302 der Fa. Eduard Hueck dargestelit und 

nach Ubereinstiinxnender Angabe der Beteiligten durch Liefe-

rung vorbenutzt ist. Zwischen den Beteiligten bestand auch 

. I • / • • • 
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Ubereinstimmung darilber, daB bei dieser Verschlui3vor- 	 - 

richtung die Schubglieder schon vierseitig gefUhrt sind, 

was aus den Zeichnungen nicht hervorgeht. 

Gegen die Herleitung des Oberbegriffs von der Hueck-Ver- 

schlul3vorrichtung bestehen keine Bedenken. Sie kommt unter 

den durch die genannten Dokuinente bekanntgewordenen Ver-

schIul3vorichtungen für StulpflUgel der Vorrichtung nach 

der Erfindung nach Pufgabe und Lösung am nchsten. Die 

Veraligerneinerung des in der erteilten Fassung des An-

spruchs 1 enthaltenen Mer)aa1s "Zapfen" in tKupplungs-

glied" ist nicht zu beanstanden. Bei der Hueck-Verschlu2-

vorrichtung sind die Schubglieder mit den Treibstangen 

nicht mit Zapfen, sondern durch Klenunknöpfe verbunden. Es 

kann der Patentinhaberin daher nicht verwehrt werden, den 

Begriff "Zapfen't durch den beide Verbindungsarten urn-

fassenden aligemeineren Begriff "Kupplungsglied" zu er-

setzen (vgl. Entscheidung T 52/82 - AB1. EPA 1983, 416). 

2.3 Eine Erweiterung des Schutzumfangs des Anspruchs 1 ist 

auch nicht dadurch eingetreten, daB der kennzeichnende 

Teil nicht xnehr die Angabe enthält, daB er auf eine Kombi-

nation von Mer]na1en gerichtet ist. Die Frage einer Erwei-

terung des Schutzumfangs durch diese Streichung wUrde sich 

dann stellen, wenn der kennzeichnende Teil des Anspruchs 

hinsichtlich der in ibm aufgefUhrten Merkmale nicht gen-

dert worden ware. Da die Mer)na1e, auf die sich die in 

Rede stehende Angabe bezog, nuninehr im wesentlichen, weil 

auch schon bekannt, im Oberbegriff des Anspruchs aufge-

fUhrt sind und aul3erdem in den Mispruch noch Merkmale aug 

abhangigen AnsprUchen aufgenommen worden sind, besteht zur 

Beibehaltung dieser Angabe keiri zwingender Grund. 

0 S • / S S S 



2.4 Im kennzeichnenden Teil des Anspruclis 1 ist im Unterschied 

ziin erteilten Anspruch 4 nicht ausdrUcklich erwäbnt, daI3 

die als elastisches Distanzglied dienende Druckfeder an 

der Stirnf1che des Mitnehmerzapfens abgestUtzt ist. Diese 

AbstUtzstelle ergibt sich zwangsläufig, da der Bedienungs-

hebel eine dein Mehrkantzapfen angepai3te Mehrkantausnehmung 

aufweist. Ihre Nicl'tterwähnung stelit deinnach keine Uber 

den Inhalt der Anmeldung in der ursprUnglich eingereichten 

Fassung hinausgehende Knderung dar. 

2.5 Die neue Fassung des Patentanspruchs 1 ist daher zulässig. 

3. Nach Auffassung der Patentinhaberin eignet sich die Hueck-

Verschlul3vorrichtung nur für StulpflUgel, bei denen das. 

Stuipprofil einen verh1tnismài3ig breiten und hohen Hohi-

rawn umschliel3t. Ferner sei die Befestigung des Gehuses 

des Betätigungsgetriebes mit Schrauben, die in einem 

eigenen Arbeitsgang in vorgebohrte Löcher eingeschraubt 

wUrden, hinderlich, weil dadurch der Platz des Getriebes 

von vornherein festliege. Aui3erdem erfordere die Verbin-

dung der Schubglieder mit den Treibstangen dürch IQeinm-

knöpfe nicht nur weitere Arbeitsgänge, sondern bringe auch 

die Gefahr mit sich, dal3.die Kupplungswicklung im prakti-

schen Gebrauch verlorengehe. 

DemgegenUber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, 

eine Verschlu2vorrichtung dieser Art zu schaffen, die ohne 

bauliche Anderungen bei Holmen mit unterschiedlich gro3en 

FUhrungskanâlen und Stuipprofilen unterschiedlichen Pro-

fils verwendet werden kann, ohne daB' dabei die Gefahr von 

Verkienimungen zwischen Getriebe und Treibstangen in Kauf 

genommen werden inul3.  

. . . / 1  0  1 
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4. Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 aufgefUhrten Merkmale gelöst. Der Ansicht der 

Einsprechenden II, das Festklemrnen des Fu3teils in einem 

diesem nicht angepa3ten gröBeren Kanal fUhre zu einem 

nicht sicheren Sitz, kann die Kanixner nicht folgen. Nach 

ihrer Auffassung genUgt der mit den Schrauben erzeugte An-

pre3druck für das Ful3teil, urn die Vorrichtung im Betrieb 

an der vorgesehenen Stelle am Hoim zu halten. 

5. Nach PrUfurig der im Recherchenbericht aufgefUhrten und der 

im Einspruchsverfahren genannten Dokumente kommt die Kam-

mer zu dem Ergebnis, daB durch keines von ihnen die un An-

spruch 1 angegebene Ausbildung einer Verschlui3vorrichtung 

bekanntgeworden ist. Das braucht durch AuffUhren von Un-

terschieden zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und 

den zuin Stand der Technik genannten, Treibstangen auf-

weisenden Verschlui3vorrichtungen für StulpflUgel nicht 

näher begrundet zu werden, da die Neuheit der Verschluf3-

vorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch lyon den 

Einsprechenden nicht bestritten worden ist. 

6. Zur Frage, ob die Lehre nach diesem Anspruch nahegelegen 

hat, ist nachstehendes auszufUhren: 

6.1 Wie sich aus den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 

7623292 ergibt, war es schon bekannt, das Betatigungsge-

triebe für die Treibstangen von Verschlui3vorrichtungen für 

StulpflUgel durch Anklemmen statt durch Anschrauben zu be-

festigen, urn auf .diese Weise zu vermeiden,,. dai3 der 

öffnungsseitige Holni des Flugels für die Schraubenrnit. 

Bohrungen versehen werden muB. Nach Seite 1 der Gebrauchs-

musterunterlagen ergeben sich ungUnstige Belastungsver-

hältnisse, wenn der Hoim zurn Anschlul3 der Verschlul3vor-

richturig herangezogen wird. Daher wird in dieser. Ver- 

. . . / . . . 
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offentlichung vorgeschlagen, die Verschlui3vorrichtung em-

schliel3lichder Treibstangen nicht an den Holm, sondern in 

einer Hohlkammer des Stulpprofils anzuordnen, die auf 

ihrer den Holin zugewendeten Seite mit einem Schlitz ver- 

sehen ist, und das Getriebe, das zwei Lagerzapfen auf-

weist, an den Stuipprofil mit einem in den Schlitz em-

geschobenen, gespreizten Klexnmsttick zu befestigen, das den 

einen Lagerzapfen tràgt. Der andere Zapfen ist in einer 

Lagerbobrung des Stuipprofils gelagert. 

6.2 Zum Wissen des auf den Gebiet der Fensterbeschläge tätigen 

Fachmanns gehörte es ferner, zum Anklemmen von Beschlag-

teilen für FensterfiUgel mit einem an der Aui3enseite des 

Rabmens verlaufenden C-förmigen Kanal Ful3teile zu verwen-

den; die mit den Beschlagteil aus einem StUck bestehen, 

und sie mit Schrauben festzuklenunen, die an den Kanalgrund 

und an dein FuBteil abgestUtzt sind (TJnterlagen des 

deutschen Gebrauchsmusters 6608529). Ful3teil und Kanal 

sind in bekannten Fall in ihrem Querschnitt aufeinander 

abgestimnit. 

6.3 Bei Verschlul3vorrichtungen für StulpflUgel, die Treib-

stangen und ein in einem Gehäuse untergebrachtes Betäti-

gungsgetriebe aufweisen, war es auch schon Stand der Tech-

nik - siehe die Unterlagen des deutscheri Gebrauchsmusters 

7144431 -, die aus den Gehäuse herausragenden Enden der 

Schubglieder des Betatigungsgetriebes als Zapfen auszubil-

den, die durch Langlocher in Gehäuseboden herausragen und 

mit den beiden in einem Kanal gefUhrten Treibstangen in 
Eingriff stehen. Das Gehäuse und die Treibstangen dieser 

Vorrichtung werden an den Stulpprofil angeordnet, und zwar 

an dessen dem Uberschlagenden FlUgel zugewendeter Seite. 

An dieser Fläche des Stuipprofils wird das Gehäuse nit 

Schrauben befestigt. Es deckt den Kanal ab, in den die 

beiden Treibstangen gefUhrt sind. 

. . . / . . 0 
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6.4 Schlie8lich ist auch die Verwendung von Druckfedern zur 

Lagesicherung verschiebbar gelagerter Teile und von 

Schrauberi zur stufenlosen Verstellung dieser Teile in Ver-

bindung mit Fenster- und TUrflUgeln nicht mehr neu (vgl. 

z.B. die deutsche Offenlegungsschrift 1 428 577). 

6.5 Deinnach war eine Reihe der in kerinzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 aufgeftihrten Merkmale für sich bei Fenster-

und TUrbeschlägen schon bekannt. Sie aus den jeweiligen 

Zusammenhang herauszulösen und mit weiteren, bei Ver-

schlul3vorrichtungen für StulpflUgel nicht als bekannt 

nachgewiesenen Merkmalen zu vereinigen, urn durch ihr Zu-

saxnmenwirken die der Erfindung zugrundeliegende ?ufgabe zu 

lösen, ging jedoch Uber den Rahmen Ublicher Tätigkeit des 

Fachmanns hinaus. 

6.6 Anregungen zu dieser Merkmalsvereinigung waren auch den. 

Ubrigen Dokumenten nicht zu entnehmen, zu denenu.a. der 

in Kopie vorgelegte Beschlageinbauplan fUr die Verschlui3-

vorrichtung fur den StulpflUgel W 21.2 aus den Prospekt 
slwicona_ Profile Beschläge Zubehör" gehört. Diesem Plan 

entnimmt der Fachxnann zwar die Lehre, die Treibstangen in 

einem Kanal unterzubringen, der sich an den offnungssei- 

tigen Hoim befindet. Zur Frage der Getriebeausbildung 

weist er den Fachmann jedoch in eine andere Richtung, näm-

lich den Kanal zugleich zur Unterbringung der die Treib-

stangen betâtigenden Schubglieder zu benutzen und das die 

Schubglieder antreibende Ritzei in:  den Ho].m und den an ihm 

befestigten Stuipprofil zu lagern. 

Die weiteren Dokumente, die in der mUndlichen Verhandlung 

nicht besprochen worden sind, konmien den Gegenstand des 

Anspruchs 1 nicht näher. Sie konnten den Fachmann daher 
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auch in Verbindung mit den vorstehend erörterten 
Dokumenten nicht auf einen Weg weisen, der ibm die Lehre 

nach Anspruch 1 nahegelegt hat. 

6.7 Die Verschlul3vorrichtung nach Anspruch 1 beruht deinnach 
auf einer erfinderischen Leistung im Sinn des Artikels 56 

EPU. 

7. 	Der geltende Anspruch 1 hat deshaib Bestand (Artikel 52 

EPU). 

B. Der abhängige Patentanspruch 2 stimmt mit dem erteilten 
Anspruch 7 Uberein. Er ist auf eine besondere Aug fubrungs-
art der Vorrichtung nach Anspruch 1 gerichtet und daher 

ebenfalls bestandsfähig. 

9. Der neue ailgemeine Beschreibungsteil ist dent geltenden 
Patentanspruch 1 angepal3t. In ibm ist die Hueck-Verschlul3-
vorrichtung, die nach dent Ergebnis des Ei ispruchs- und 
Beschwerdeverfahrens den der Erfindung am nächsten konunen-
den Stand der Technik bildet, ausreichend gewUrdigt. Gegen 
sie bestehen foiglich keine Bedenken. 

ENTSCHE IDUNGSFORMEL 

Aus diesen Gründen 

wird wie folgt entschieden: 

die angefochtene Enscheidung wird aufgehoben und die Sache 

an die erste Instanz mit der Auflage zurUckverwiesen, das 
europäische Patent 0 002 248 mit folgenden Unterlagen auf-

rechtzuerhalten: 

. . . / . S • 
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2 PatentansprUche, Uberreicht in der mUndlichen Verhánd-

lung, in Reinschrift eingegangen am 10. Oktober 1984, 

Seiten 1-8 der Beschreibung, Uberreicht in der mUndlichen 

Verhandlung, in Reinschrift eingegangen am 10. Oktober 

1984, 

erteilte Beschreibung ab Spalte 4, Zeile 12 big Ezide, 

Zeichnungen gemäl3 europäischer Patentschrift 0 002 248. 

Der Geschäftsstelleflbealflte: 
	 Der Vorsitzende: 

J..RUckerl 	 G. Andersson 


